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 – Fachbeitrag A23-2018 – 

13.11.2018 

Unterstützte Beschäftigung nach § 55 SGB IX – Teil III:  
Der leistungsberechtigte Personenkreis1 

Von Dr. Natalie Waldenburger 

I. Leistungsberechtigte nach § 55 Abs. 1 und 2 SGB IX  

Die Unterstützte Beschäftigung richtet sich an Menschen mit Behinderungen, die einen 
besonderen Unterstützungsbedarf aufweisen (§ 55 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 SGB IX). Zur 
Bestimmung des Begriffs der Behinderung ist auf die Definition des § 2 Abs. 1 SGB IX 
und im Bereich der Bundesagentur für Arbeit (BA) zusätzlich auf § 19 SGB III zurückzu-
greifen.2 Weitergehende Fragen wirft die nähere Konkretisierung des besonderen Un-
terstützungsbedarfs auf. Hierbei ist zu beachten, dass § 55 SGB IX lediglich von behin-
derten und nicht von schwerbehinderten Menschen spricht. Ausgehend vom Wortlaut 
der Vorschrift und unter Berücksichtigung ihrer systematischen Stellung im ersten Teil 
des SGB IX verbietet sich daher ein Rückgriff auf Bestimmungen, die an eine Schwer-
behinderung anknüpfen. Dies betrifft sowohl die in § 192 Abs. 2 und in § 215 Abs. 2 
SGB IX beschriebenen Zielgruppen der Integrationsfachdienste und Inklusionsbetriebe 
als auch die in § 155 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX genannten besonders betroffenen schwerbe-
hinderten Menschen. Ausgehend von der gesetzlichen Zielsetzung des § 55 SGB IX, 
Menschen mit Behinderungen eine angemessene, geeignete und sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zu ermöglichen und zu erhalten, müssen die Leistungen des 
§ 55 SGB IX allen Menschen mit Behinderungen zustehen, die eine entsprechende Be-
schäftigung anstreben oder erhalten möchten und zur Stabilisierung sowie Sicherung 
ihrer beruflichen Teilhabe der Unterstützung durch geeignete Fachdienste bedürfen.3 
Der unbestimmte Rechtsbegriff des besonderen Unterstützungsbedarfs darf nach die-
sem Verständnis nicht restriktiv ausgelegt werden, sondern ist deskriptiv und umfassend 
zu verstehen.4 Bei der weiteren Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs ist 
zudem das Verhältnis des § 55 SGB IX zu inhaltlich weiterführenden Leistungen zur 
                                                

1 Dieser Beitrag wurde unter www.reha-recht.de als Fachbeitrag A23-2018 in der Kategorie A: 
Sozialrecht veröffentlicht; Zitiervorschlag: Waldenburger: Unterstützte Beschäftigung nach 
§ 55 SGB IX – Teil III: Der leistungsberechtigte Personenkreis; Beitrag A23-2018 unter 
www.reha-recht.de; 13.11.2018. 

2  Vgl. zum durch das Bundesteilhabegesetz geänderten Behinderungsbegriff Luthe, br 2017, 
S. 53 ff. und S. 77 ff. 

3  Düwell, jurisPR-ArbR 5/2009 Anm. 6 unter IV.; Cramer, WfbM, 5. Aufl. 2009, § 38a SGB IX 
Rn. 11. 

4  Cramer, WfbM, 5. Aufl. 2009, § 38a SGB IX Rn. 13. 
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Teilhabe am Arbeitsleben zu berücksichtigen. Diesbezüglich folgt aus der Gesetzesbe-
gründung, dass berufsvorbereitende Maßnahmen oder Berufsausbildungen den Leis-
tungen nach § 55 SGB IX vorgehen.5 Seinen Grund hat dies darin, dass diese Leistun-
gen den Abschluss in einem anerkannten bzw. einem behinderungsgerechten Ausbil-
dungsberuf nach § 66 Berufsbildungsgesetz, § 42m Handwerksordnung anstreben und 
damit eine günstigere Erwerbsaussicht als eine durch § 55 SGB IX geförderte unge-
lernte Tätigkeit bieten. Gleiches gilt für berufliche Weiterbildungen, die dann in Betracht 
kommen, wenn der behinderte Mensch bereits im Erwerbsleben stand. Unter Berück-
sichtigung des so skizzierten Verhältnisses ist somit bereits dann von einem „besonde-
ren“ Unterstützungsbedarf auszugehen, wenn die vorrangig in Anspruch zu nehmenden 
Maßnahmen der §§ 49, 50 SGB IX nicht zur Realisierung der beruflichen Teilhabe aus-
reichen.6  

II. Ausschluss von werkstattberechtigten Personen?  

Anhaltspunkte, welche Personengruppen der Gesetzgeber bei der Normierung des § 55 
SGB IX im Blick hatte, ergeben sich aus der Gesetzesbegründung7 und dem darin in 
Bezug genommenen Bericht der Bundesregierung über die Wirkung der Instrumente zur 
Sicherung von Beschäftigung und zur betrieblichen Prävention. In diesem heißt es, „dass 
es für schwerbehinderte Menschen, deren Leistungsfähigkeit an der Grenze zur Werk-
stattbedürftigkeit liegt und die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, lediglich 
in den Integrationsprojekten eine bundesweit einheitliche Förderstruktur mit einem be-
trieblichen Ansatz gibt.“8 Dies führt zur Frage, ob Menschen mit Behinderungen, die 
werkstattberechtigt im Sinne von § 219 SGB IX sind, von den Leistungen nach § 55 
SGB IX ausgeschlossen sind.  

Von der BA wurde dies bereits in der ersten öffentlichen Ausschreibung zur Vergabe der 
Konzeption und Durchführung von Maßnahmen für die InbeQ bejaht.9 Auch in der aktuell 
geltenden Fachlichen Weisung zu § 55 SGB IX (dort unter Ziffer 2) heißt es, dass werk-
stattbedürftige Menschen im Sinne des § 219 SGB IX nicht zur Zielgruppe des § 55 
SGB IX zählen. Dieser pauschale Ausschluss kann unter Berücksichtigung des oben 
bereits beschriebenen Verständnisses des Begriffs des besonderen Unterstützungsbe-
darfs nicht überzeugen. Die Maßnahme des § 55 SGB IX richtet sich an Menschen mit 
Behinderungen, die Potenzial für eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ha-
ben, für diesen Übergang aber auf eine besondere Unterstützung angewiesen sind. Der 

                                                

5  Bundestags-Drucksache 16/10487, S. 9 zu Nummer 3, zu Absatz 1; Knittel, SGB IX, 11. 
Aufl. 2017, § 38a Rn. 2; so auch das SG Hildesheim, 29.09.2010 – S 53 AL 192/10 ER, info 
also 2011, S. 81 ff. 

6  Vgl. Bieritz-Harder in: Lachwitz/Welti, HK-SGB IX, 3. Aufl. 2010, § 38a Rn. 2. 
7  Bundestags-Drucksache 16/10487, S. 8. 
8  Bundestags-Drucksache 16/6044, S. 4. 
9  BKartA, 29.04.2009 – VK 3 - 73/09, juris Rn. 8 und VK 3 - 61/09, ASR 2009, 165 (165); 

BKartA, 30.04.2009 – VK 3 - 82/09, juris Rn. 8; kritisch zu dieser Verfahrensweise Nebe in: 
Feldes/Kohte/Stevens-Bartol, SGB IX, 4. Aufl. 2018, § 55 Rn. 18; zu den Nachprüfungsver-
fahren Juretzka, ZFSH/SGB 2010, S. 14 ff. 
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Unterstützungsbedarf darf jedoch nicht zu einem pauschalen Leistungsausschluss sol-
cher Menschen führen, die bislang auf Werkstattleistungen angewiesen sind und daher 
als werkstattbedürftig gelten.10 Bei der Prüfung der Leistungsberechtigung muss die 
Frage im Vordergrund stehen, ob sich die Personen mit der Unterstützung von Fachkräf-
ten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt behaupten können.11 Die von der BA vorgenom-
mene Einteilung der Personen in „werkstattberechtigt“ und „nicht werkstattberechtigt“ 
birgt die Gefahr, die zur Beantwortung der Frage erforderliche prognostische Einzelfall-
betrachtung zu missachten. Personen, die noch auf Werkstattleistungen angewiesen 
sind, könnten voreilig von den Leistungen nach § 55 SGB IX ausgeschlossen werden. 
Die strenge Statusgrenze zwischen „werkstattberechtigt“ und „nicht werkstattberechtigt“ 
ist daher nicht geeignet, das Ziel des Gesetzgebers, mittels des § 55 SGB IX mehr Men-
schen mit Behinderungen eine Alternative zur Werkstattbeschäftigung zu ermöglichen, 
umzusetzen. Sie trägt auch nicht der im Gesetz selbst angelegten Überschneidung bei-
der Personengruppen Rechnung. Schließlich gehört es zu den originären Aufgaben ei-
ner WfbM, das Potenzial der Werkstattbeschäftigten zu erkennen und zu fördern (§ 219 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2, S. 3 SGB IX). Dass grundsätzlich auch Werkstattbeschäftigte Leis-
tungsberechtigte im Sinne von § 55 SGB IX sein können, ergibt sich ferner aus § 2 Abs. 2 
Werkstättenverordnung (WVO). Danach hat der Fachausschuss bei der Erstellung der 
Teilhabeplanung Maßnahmen nach § 55 SGB IX einzubeziehen. Zwar gilt dies aus-
drücklich nur bei der vor der Werkstattaufnahme abzugebenden Stellungnahme. Als be-
ratendes Gremium muss der Fachausschuss aber während der gesamten Werkstattbe-
schäftigung prüfen, ob die Teilnahme an einer anderen oder weiterführenden beruflichen 
Bildungsmaßnahme (§ 4 Abs. 6 S. 1 Nr. 1 WVO) oder Maßnahmen zur Übergangsför-
derung (§ 5 Abs. 5 WVO) in Betracht kommen und darüber Stellungnahmen abgeben. 
Zu den genannten Maßnahmen zählt auch § 55 SGB IX. Demzufolge lassen sich die 
leistungsberechtigten Personen des § 55 SGB IX nicht scharf von den Werkstattberech-
tigten abgrenzen, sondern sind dynamisch aus einem sich überschneidenden Bereich 
zu bestimmen.12 Unter Beachtung der Zuständigkeitsregelungen für die Leistungen zur 
InbeQ und der prognostischen Einzelfallbetrachtung können somit auch behinderte Men-
schen im Eingangsverfahren, Berufsbildungs- und Arbeitsbereich einer WfbM leistungs-
berechtigt sein. 

                                                

10  Vgl. Cramer, WfbM, 5. Aufl. 2009, § 38a SGB IX Rn. 11; Nebe in: Feldes/Kohte/Stevens-
Bartol, SGB IX, 4. Aufl. 2018, § 55 Rn. 18 f., 25. 

11  Cramer, WfbM, 5. Aufl. 2009, § 38a SGB IX Rn. 11; Kainz, br 2012, S. 193 (S. 194). 
12  So auch Nebe in: Feldes/Kohte/Stevens-Bartol, SGB IX, 4. Aufl. 2018, § 55 Rn. 19, 25, die in 

Rn. 19 von einer „Gleitzone“ spricht; Kainz, br 2012, S. 193 (S. 194); vgl. auch Wendt in: 
Großmann/Schimanski/Spiolek, GK-SGB IX, § 38a Rn. 22 (Stand Februar 2011); Vogt in: 
Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX, 4. Aufl. 2015, § 38a Rn. 3. 
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III. Personalschlüssel als Begrenzung des leistungsberechtigten Personenkrei-
ses? 

Eine weitere Frage, die sich im Themenfeld des leistungsberechtigten Personenkreises 
stellt, ist, welche Auswirkungen der in § 7 Abs. 2 Nr. 7 S. 1 GE UB festgelegte Personal-
schlüssel hat. Konkret wirft das darin geregelte Zahlenverhältnis von Fachkräften zu be-
hinderten Menschen bei der InbeQ von 1 zu 5 die Frage auf, ob behinderte Menschen, 
deren Unterstützungsbedarf davon nicht gedeckt werden kann, von der Förderung aus-
geschlossen sind.  

1. Rechtliche Einordnung und Bewertung 

Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die GE UB von ihrer Rechtsnatur her eine 
Verwaltungsvereinbarung zwischen den Leistungsträgern darstellt.13 Als solche richtet 
sie sich nur an die Vereinbarungspartner und entfaltet keine unmittelbare rechtliche Au-
ßenwirkung im Verhältnis zu den leistungsberechtigten Personen.14 Mittelbar wirkt sich 
die Festsetzung des Zahlenverhältnisses jedoch insofern aus, als die Verträge, die die 
Reha-Träger mit den Leistungserbringern über die Ausführung der Leistung nach § 38 
SGB IX abschließen, die Konkretisierungen der GE UB aufgreifen werden. Da die Ver-
träge nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX Regelungen über Qualitätsanforderungen an die 
Ausführung der Leistungen und das beteiligte Personal enthalten müssen, liegt es nahe, 
dass regelmäßig nur eine 1 zu 5 Betreuung vertraglich vereinbart und vergütet wird. 
Dieser Umstand kann dennoch keinen Leistungsausschluss von Personen mit einem 
höheren Unterstützungsbedarf begründen. Dies folgt daraus, dass der Gesetzgeber die 
Reha-Träger und die BIH in § 55 Abs. 6 S. 1 SGB IX lediglich dazu ermächtigt hat, die 
in § 55 Abs. 5 SGB IX genannten Qualitätsanforderungen der Leistungserbringer in einer 
gemeinsamen Empfehlung zu konkretisieren und weiterzuentwickeln.15 Das Zahlenver-
hältnis ist zwar in dem mit „Anforderungen an die Strukturqualität“ überschriebenen § 7 
GE UB und dort als Nr. 7 unter dem als „Personelle Anforderungen“ bezeichneten zwei-
ten Absatz zu finden. Als solche dient die Vorgabe zunächst der Konkretisierung der 
personellen Anforderungen und somit der gesetzlichen Zielsetzung. Bei starrer Handha-
bung bewirkt die Vorgabe jedoch einen Leistungsausschluss von Personen, deren Un-
terstützungsbedarf nicht von dem Personalschlüssel abgebildet werden kann. Damit be-
rührt die Festsetzung zugleich die Leistungsvoraussetzungen. Deren Festlegung wurde 
jedoch nicht an die Reha-Träger übertragen, sondern ist nach § 31 SGB I Aufgabe des 
Gesetzgebers. Dies spricht gegen die rechtliche Zulässigkeit der leistungsverkürzenden 
Konkretisierung.16 Gestützt wird diese Einschätzung durch die Rechtsprechung des 

                                                

13  Welti in: Lachwitz/Welti, HK-SGB IX, 3. Aufl. 2009, § 13 Rn. 5; Joussen in: 
Dau/Düwell/Joussen, LPK-SGB IX, 4. Aufl. 2014, § 13 Rn. 9. 

14  Bundestags-Drucksache 14/5074, S. 101 f. zu § 13. 
15  Bundestags-Drucksache 16/10487, S. 10 zu Absatz 6. 
16  Vgl. zur Unzulässigkeit leistungsverkürzender Vorgaben in einer gemeinsamen Empfehlung 

Welti, DVfR Forum A, Nr. 11/2009, S. 4; Kohte in: Feldes/Kohte/Stevens-Bartol, SGB IX, 4. 
Aufl. 2018, Einleitung Rn. 44; Nebe, DVfR Forum C, Nr. 11/2011, S. 2; Stevens-Bartol in: 
Feldes/Kohte/Stevens-Bartol, SGB IX, 4. Aufl. 2018, § 26 Rn. 5. 
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Bundessozialgerichts (BSG) in Bezug auf die „Rahmenvereinbarung über den Rehabili-
tationssport und das Funktionstraining vom 01.10.2003“.17 In diesem Kontext hat das 
BSG die Ansicht vertreten, dass die Rahmenvereinbarung mangels gesetzlicher Rege-
lungsbefugnis nicht geeignet sei, den gesetzlichen Anspruch auf Funktionstraining und 
auf Rehabilitationssport einzuschränken.18 Eine Übertragbarkeit der Rechtsprechung 
auf die gemeinsame Empfehlung ist mit Blick auf die vom 1. Senat des BSG festgestellte 
vergleichbare Funktion beider Regelungswerke angezeigt.19 Darüber hinaus kann die 
Vorgabe in der GE UB auch nicht in Einklang mit dem Verständnis der EUSE gebracht 
werden, deren Qualitätskriterien nach dem Willen des Gesetzgebers in der GE UB je-
doch Berücksichtigung finden sollen.20 Die EUSE spricht sich für eine personenbezo-
gene Unterstützung aus, die sich an den individuellen Bedarfen der Leistungsberechtig-
ten und der Betriebsinhaber orientiert.21  

2. Praktische Umsetzung 

Bei der praktischen Umsetzung des hier gefundenen Ergebnisses ist § 28 Abs. 1 S. 2 
SGB IX zu berücksichtigen. Danach bleibt der Reha-Träger auch dann für die Ausfüh-
rung der Leistung verantwortlich, wenn die Leistung unter Inanspruchnahme Dritter aus-
geführt wird. Vor diesem Hintergrund darf sich eine ungenügende Leistungsausführung 
durch den Leistungserbringer nicht zulasten des Leistungsberechtigten auswirken.22 Um 
seiner Verantwortung gerecht zu werden, kann der Reha-Träger zur Abdeckung eines 
höheren Unterstützungsbedarfs die Kosten für eine Arbeitsassistenz übernehmen. Dem 
steht nicht entgegen, dass die Arbeitsassistenz nach § 49 Abs. 8 S. 1 Nr. 3 SGB IX der 
Erlangung eines Arbeitsplatzes dienen muss, im Rahmen der InbeQ jedoch keine ar-
beitsvertraglichen Beziehungen begründet werden.23 Dass es auf das Bestehen arbeits-
vertraglicher Beziehungen nicht ankommt, folgt aus der Rechtsprechung hinsichtlich der 
Frage, ob Leistungen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich der WfbM mit 
der Arbeitsassistenz gefördert werden können.24 Das Landessozialgericht (LSG) Sach-
sen-Anhalt bejahte das Vorliegen eines Arbeitsplatzes und die Möglichkeit einer Förde-
rung25 ohne darauf einzugehen, dass Teilnehmer an Maßnahmen im Eingangsverfahren 
                                                

17  BSG, 17.06.2008 – B 1 KR 31/07 R, SozR 4-2500 § 43 Nr. 1 (Funktionstraining); BSG, 
02.11.2010 – B 1 KR 8/10 R, SozR 4-2500 § 43 Nr. 2 (Rehabilitationssport), mit zustimmen-
der Anmerkung Welti, jurisPR-SozR 16/2011 Anm. 3. 

18  BSG, 17.06.2008 – B 1 KR 31/07 R, SozR 4-2500 § 43 Nr. 1 Rn. 21 ff.; BSG, 02.11.2010 – 
B 1 KR 8/10 R, SozR 4-2500 § 43 Nr. 2 Rn. 14. 

19  BSG, 17.06.2008 – B 1 KR 31/07 R, SozR 4-2500 § 43 Nr. 1 Rn. 33. 
20  Bundestags-Drucksache 16/10487, S. 10 zu Absatz 6. 
21  EUSE/BAG UB, Europäischer Werkzeugkoffer für Unterstützte Beschäftigung, S. 12 zu 

Nr. 3. 
22  Vgl. Stevens-Bartol in: Feldes/Kohte/Stevens-Bartol, SGB IX, 4. Aufl. 2018, § 28 Rn. 5; all-

gemein zur Verantwortlichkeit des Reha-Trägers BSG, 16.11.1993 – 4 RA 22/93, SozR 3-
5765 § 10 Nr. 1 S. 5 ff. 

23  So das ArbG Bremen-Bremerhaven, 16.06.2016 – 3 Ca 3119/15, br 2017, S. 96 ff. 
24  LSG Sachsen-Anhalt, 27.11.2014 – L 2 AL 41/14 B ER, Breith. 2015, S. 487 ff.; vgl. hierzu 

die Anmerkung von Wendt, DVfR Forum B, Nr. 7/2015; für eine Anwendbarkeit der Arbeits-
assistenz im Bereich der WfbM grundsätzlich auch LSG Niedersachsen-Bremen, 23.09.2014 
– L 7 AL 56/12, ZFSH/SGB 2015, 51 (53). 

25  LSG Sachsen-Anhalt, 27.11.2014 – L 2 AL 41/14 B ER, Breith. 2015, S. 487 (S. 491). 
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und im Berufsbildungsbereich gem. §§ 221 Abs. 4, 52 S. 1, 2 SGB IX nicht in den Betrieb 
der WfbM eingegliedert werden und keine Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfas-
sungsgesetzes sind. Doch unabhängig davon wäre ein Anspruch auf die erforderliche 
Unterstützung jedenfalls als sonstige Hilfe von § 49 Abs. 3 Nr. 7 SGB IX umfasst. Das 
Ziel der sonstigen Hilfen besteht darin, die berufliche Eingliederung behinderter Men-
schen umfassend zu fördern und erstreckt sich daher auch auf Leistungen, die die Teil-
nahme an der InbeQ erst ermöglichen sollen.26  

IV. Fazit und Ausblick auf den nächsten Teil 

Unter Berücksichtigung der vorrangig in Anspruch zu nehmenden Leistungen richtet sich 
§ 55 SGB IX an alle Menschen mit Behinderungen, die eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung anstreben und dafür der Unterstützung durch geeignete Fachdienste 
bedürfen. Die Leistungsgewährung hängt von der Prognose ab, ob die Person durch die 
InbeQ eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen kann. Die dabei zu 
berücksichtigenden Betreuungs- und Unterstützungsmöglichkeiten werden nicht durch 
den in § 7 Abs. 2 Nr. 7 S. 1 GE UB genannten Personalschlüssel beschränkt. Auch wenn 
nach der hier vertretenen Auffassung die Leistungsgewährung nicht durch den Status 
der Werkstattbedürftigkeit begrenzt wird, zeigt sich an dieser Stelle ein weiterer Unter-
schied zum Konzept von Supported Employment. Denn dieses richtet sich gerade auch 
an Personen, für die nur eine Werkstattbeschäftigung in Betracht kommt.27 Diese Per-
sonengruppe hatte der Gesetzgeber bei der Normierung des § 55 SGB IX jedoch nicht 
im Blick. Im nächsten Teil wird der Frage nachgegangen, wie die Leistungen der Berufs-
begleitung für behinderte Menschen, die weder schwerbehindert noch schwerbehinder-
ten Menschen gleichgestellt sind, sichergestellt werden können.  

Ihre Meinung zu diesem Fachbeitrag ist von großem Interesse für uns.  
Wir freuen uns auf Ihren Kommentar auf www.reha-recht.de. 

                                                

26  Vgl. hierzu die vom Bundesverwaltungsgericht und der Sozialgerichtsbarkeit behandelten 
Fälle, in denen die Leistungsempfänger zur Teilnahme am Berufsschulunterricht auf den 
Einsatz eines Gebärdensprachdolmetschers angewiesen waren. Die Gerichte stuften die 
schulische Berufsausbildung nicht als Maßnahme zur Erlangung eines Arbeitsplatzes ein. 
Allerdings sahen die Gerichte in der Förderung des Einsatzes eines Gebärdensprachdolmet-
schers einen in § 33 Abs. 8 SGB IX a. F. (jetzt § 49 Abs. 8 SGB IX) nicht näher konkretisier-
ten Fall einer sonstigen Hilfe zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben nach § 33 Abs. 3 
Nr. 6 SGB IX a. F. (jetzt § 49 Abs. 3 Nr. 7 SGB IX), so BVerwG, 10.01.2013 – 5 C 24/11, 
NZA-RR 2013, 382 (383 Rn. 18); BSG, 04.06.2013 – B 11 AL 8/12 R, BSGE 113, 283 (289 
Rn. 24); LSG Bayern, 14.03.2013 – L 10 AL 342/12 B ER, juris Rn. 19. 

27  Vgl. Thielicke, BAG UB impulse, Nr. 49 2009, S. 5 (S. 5). 
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